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Satzung
zur

2. Änderung der Klarstellungssatzung
Sörnewitz

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414)
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Förderung
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den
Städten und Gemeinden vom 22.Juli 2011 (BGBl. I
S. 1509), in Kraft getreten ab 31.07.2011 sowie
des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S.
55 berichtigt S. 159) (SächsGVBl. S. 55 berichtigt
S. 159) und zuletzt geändert durch Art. 14 des Ge-
setzes vom 27.01.2012 (Sächs.GVBl. S. 130, 140)
hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig in
seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2012 mit Be-
schluss Nr. VO/0320N2/12/SR die Grenzen für den
im Zusammenhang bebauten Teil der Großen
Kreisstadt Coswig für den Ortsteil Sörnewitz Teil-
bereich Boselweg neu festgelegt und folgende 2.
Änderung der Klarstellungssatzung Sörnewitz be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich der 2. Änderung

In den Geltungsbereich werden Teile der Flurstü-
cke Nr. 6, 4/4, 4/1, 3/3, 3/3, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12, 2/13, 2/14 und 689 einbezogen. Die Grenzen
für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil wer-
den gemäß den im beigefügten Lageplan ersichtli-
chen Darstellungen festgelegt. Der Lageplan vom
01.10.2012 ist Bestandteil dieser Satzung.
Die Karte mit Datum 06.08.1996 tritt außer Kraft.

§ 2
Zulässigkeit von Vorhaben

Innerhalb der im § 1 festgelegten Grenzen der
Klarstellungssatzung richtet sich die planungsrecht-
liche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 Bauge-
setzbuch (BauGB). Soweit für ein Gebiet des ge-
mäß § 1 festgelegten Innenbereichs ein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan vorliegt oder nach In-
Kraft-Treten dieser Satzung bekannt gemacht wird,
richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von
Vorhaben gegebenenfalls nach § 30 Abs. 1 und 2
BauGB, beim einfachen Bebauungsplan nach § 30
Abs. 3 BauGB.

§ 3
In- Kraft- Treten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen öffentlichen
Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft.
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